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Veranstaltungskalender 
Freitag, 15.04.2016
15.00-18.00 Uhr Markt in der Klosterschiire mit regionalen Produkten
  
Sonntag, 17.04.2016
14.00 Uhr Chortrefen der LandFrauenvereine Dreisamtal und Kön-
dringen, Goldberghalle
  
Dienstag, 19.04.2016
19.30 Uhr Übung der Freiwilligen Feuerwehr: Stangen hauen für 
U. Hock, Trefpunkt Gerätehaus
  
Freitag, 22.04.2016
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung Schützenverein St. Wilhelm, 
Schützenhaus St. Wilhelm

 

Bewirtschaftung und Plege von landwirt-
schaftlich nutzbaren Grundstücken 
Durch die teilweise aufwändige und mühsame Plege von Freilä-
chen insbesondere in Steil- und Höhenlagen durch die Landwirte 
und Grundstückseigentümer kommen Einheimische und Gäste in 
den Genuss einer abwechslungsreichen und erholsamen Kultur-
landschaft. Dafür ein herzliches „Danke“ an alle Landschaftspleger 
für diesen Dienst an der Allgemeinheit! 
  
Gleichzeitig wollen wir die Landwirte, insbesondere auch solche im 
Nebenerwerb, dazu ermuntern, nicht nachzulassen im Bemühen um 
die Ofenhaltung der Landschaft. Es ist uns bewusst, dass dies oft 
nicht leicht ist, gerade auch im unwegsamen Gelände.  Hier möchten 
wir auch nochmal auf den Landschaftserhaltungsverband LEV hin-
weisen, der bei dieser Aufgabe wertvolle Hilfe und Unterstützung 
geben kann, sie erreichen diesen unter der Tel. 0761 2187-5891. 
  
Im Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz ist die Verplich-
tung zur Beweidung oder Plege von Freilächen festgeschrie-
ben. Falls Ihnen als Grundstückseigentümer oder Pächter einer land-
wirtschaftlichen Fläche diese Aufgabe zu viel wird oder sollten Ihnen 
Freilächen aufallen, die nicht mehr ausreichend geplegt werden, 
so wenden Sie sich in den Ortseilen bitte an die Ortsvorsteher, auf 
Gemarkung Oberried bitte an Johannes Rösch, Tel. 0160 98930122. 
So kann man gemeinsam nach geeigneten Lösungen suchen, um 
auch in Zukunft ein schönes Ortsbild und abwechslungsreiche Land-
schaften zu haben. 
Fragen oder Anregungen zu diesem Themenbereich können Sie 
auch an Frau Wehrle, Tel. 07661 9305-44 oder petra.wehrle@ober-
ried.de richten. 
 
 

Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- 
und Flüchtlingsunterkünften  der Gemeinde 
79254 Oberried 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) sowie der  §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Oberried am 04.04.2016 folgende Satzung: 

 Fortsetzung auf Seite 3

Gedenkveranstaltung Engländerunglück 
am 17.04.2016 um 14.00 Uhr im neuen Bürgerhaus 
in Hofsgrund 
  
Am 17. April 1936 verloren fünf englische Schüler wahrschein-
lich durch das Fehlverhalten ihres Lehrers das Leben am Schau-
insland. Hr. Dr. Hainmüller aus Freiburg hat das Unglück, das zu 
Propagandazwecken missbraucht wurde, neu aufgearbeitet und 
wird dies in einem Vortrag vorstellen. Als besondere Gäste wer-
den zwei Töchter eines Überlebenden und die Deutschlandkor-
respondentin des „The Guardian“ bei uns sein. 
  
Für das leibliche Wohl sorgt die Frauengemeinschaft Hofsgrund, 
die Trachtenkapelle umrahmt die Veranstaltung musikalisch. 
  
Der Ortschaftsrat Hofsgrund freut sich über Ihr kommen. 
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Apotheken
Notdienstzeiten an Samstagen: von 17.00 - 19.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen: von 10.00 - 12.00 Uhr
und   von 17.00 - 19.00 Uhr

Do., 14.04.2016 
St. Blasius-Apotheke Buchenbach, Lärchenstr. 2, Tel.: 07661 7230 
  
Fr., 15.04.2016 
Bernlapp-Apotheke, Reutebachgasse 2, Freiburg (Zähringen), 
Tel.: 0761 53827 
  
Sa., 16.04.2016 
Karls-Apotheke Freiburg, Leopoldring 5, Tel.: 0761 34422 
  
So., 17.04.2016 
Apotheke St. Gallus Kirchzarten, Hauptstr. 17, Tel.: 07661 5047 
  
Mo., 18.04.2016 
Loretto-Apotheke, Günterstalstr. 52, Freiburg (Wiehre), 
Tel.: 0761 74884 
  
Di., 19.04.2016, 
Apotheke St. Gallus Kirchzarten, Hauptstr. 17, Tel.: 07661 5047 
  
Mi., 20.04.2016 
Apotheke am Basler Tor, Christoph-Mang-Str. 18-20, 
Freiburg (Wiehre), Tel.: 0761 409400 
  
Do., 21.04.2016 
Komtur-Apotheke, Zähringer Str. 23, Freiburg (Zähringen), 
Tel.: 0761 5042313 
  
Telefonischer Notdienstinder aus dem Festnetz: 0800 0022 833 

In der übrigen Zeit besteht telefonische Rufbereitschaft!

Der Notdienst beginnt jeweils um 8.30 Uhr

Bezeichnung Sachbearbeiter Telefon, Fax E-Mail

Bürgermeister Herr Vosberg Tel. 07661/93 05 -12 buergermeister@oberried.de

Hauptamt Herr Kaiser Tel. 07661/93 05 -11 ralf.kaiser@oberried.de                                       

Sekretariat Frau Saier Tel. 07661/93 05 12 gemeinde@oberried.de 

Zentrale/Bürgerbüro/
Fundbüro/Klosterscheune Frau Lauby Tel. 07661-93 05-0  karin.lauby@oberried.de 

    Fax 07661 9305-88

Rechnungsamt: Frau Leimroth Tel. 07661/9305 22 gudrun.leimroth@oberried.de 
  Frau Fuß Tel. 07661/9305 66 ursula.fuss@oberried.de                                                      

Einwohnermelde- /Passamt Herr Mäder Tel. 07661/93 05 -33  rudolf.maeder@oberried.de                                                               

Standesamt Frau Wehrle Tel. 07661/93 05 -44 petra.wehrle@oberried.de                                                   

Techn.Leiter/Forstbetrieb Herr Röhmer-Litzmann Tel. 07661/93 05-55 claudio.roehmer-litzmann@oberried.de

Ordnungsamt/Ruheberg Frau Maier Tel. 07661/93 05-77 andrea.maier@oberried.de

Kasse                                       Frau Sandmann Tel. 07661/93 05-99     nadine.sandmann@oberried.de 

Bauhof Herr Riesterer Tel. und Fax 07661/91 23 03 bauhof@oberried.de    

Grundschule Herr Krogmann (Schulleiter) Tel. 07661/ 55 10 michaelschule@oberried.de
    Fax 07661/98 08-44

  Frau Riesterer (Sekretariat) Bürozeiten Fr. Riesterer:  Mo., Mi. und Fr. 8.00 - 12.00 h 

Öfnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag -  Freitag 08.00 Uhr - 12 00 Uhr  zusätzlich Donnerstag, 14.00 - 18.30 Uhr
Tourismus Dreisamtal e.V.  Tel.: 07661/90 79 80, Fax: 07661/90 79 89, e-Mail: tourist-info@dreisamtal.de

Notruf Rettungsdienst/Krankentransport 112 
Notruf Polizei 110
Feuerwehr/Notruf 112
Polizei Freiburg 0761/8 82 44 21
Polizeiposten Kirchzarten 07661/979190
Alkofon              0180/10 64 56 45
Telefonseelsorge: 0800/1 11 01 11
Kirchliche Sozialstation Dreisamtal:  07661/98 68-0
Dorfhelferinnen: 07661/70 77
Hospizgruppe Dreisamtal: 07661 61605 
Begl. Plegender Angehöriger:
Frau Geromüller 07661/64 32
Frau Bottler 07661/68 55
Diakonie Mobiler Sozialer 
Hilfsdienst 07661/93 84 17
Beratungsstelle für ältere Menschen 07661/3 91-114
und deren Angehörige im Dreisamtal 0176/18 96 54 88
und Umgebung
Tageselternverein Dreisamtal-
Hochschwarzwald e. V. 07661/62 79 70
www.tev-dreisamtal-hochschwarzwald.de
Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e.V  0761/36 122

Ärzte
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg: Tel. 116117 
Kinderärztlicher Notfalldienst: 0180 6076111  
Augenärztlicher Notfalldienst: 0180 6075311  
Freiburger Notfallpraxis: 
Erwachsene – Tel. 0761/80 99 80 0 
Mo, Di, Do:  18 - 08 Uhr; Mi, Fr: 16 - 08 Uhr; Sa, So, feiertags: 08 – 08 Uhr 
Kinder – Tel. 0761/80 99 80 99  
Mo – Do: 19 – 7.30 Uhr; Fr: 16 – 8 Uhr; Sa;  8 – 8 Uhr; So: 8 - 7.30 Uhr, 
Feiertage  8 – 8 Uhr  
Zahnärztlicher Notfalldienst
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 0761/88 50 82 30

Tierärztlicher Notdienst:
Tierarztpraxis Geroldstal - Dr. K. Pöpperl 0171/1 73 06 14
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I Rechtsform und Zweckbestimmung der Obdachlosen- 
und Flüchtlingsunterkünfte 
  
§ 1 Rechtsform /Anwendungsbereich 
(1)  Die Gemeinde Oberried betreibt die Obdachlosen- und Flücht-

lingsunterkünfte als gemeinsame öfentliche Einrichtung in der 
Form einer unselbstständigen Anstalt des öfentlichen Rechts. 

  
(2)  Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von Ob-

dachlosen von der Gemeinde Oberried bestimmten Gebäude, 
Wohnungen und Räume. 

  
(3)  Flüchtlingsunterkünfte sind die zur Unterbringung von Perso-

nen nach den §§ 17 und 18 des Gesetzes über die Aufnahme 
und Unterbringung von Flüchtlingen Flüchtlingsaufnahmege-
setz, vom 19. Dezember 2013 (GBI. S 493) von der Gemeinde 
Oberried bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume. 

  
(4)  Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und i.d.R. der vorüberge-

henden Unterbringung von Personen, die obdachlos sind oder 
sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnotlage beinden 
und die erkennbar nicht fähig sind, sich selbst eine geordnete 
Unterkunft zu beschafen oder eine Wohnung zu erhalten. 

  
II Gemeinsame Bestimmungen für die Benutzung 
der Obdachlosen  und Flüchtlingsunterkünfte 
  
§ 2 Benutzungsverhältnis 
 Das Benutzungsverhältnis ist öfentlich-rechtlich ausgestattet. 

Ein Rechtsanspruch auf die Unterbringung in einer bestimmten 
Unterkunft oder auf Zuweisung von Räumen bestimmter Art 
und Größe besteht nicht. 

  
§ 3 Beginn und Ende der Nutzung 
(1)  Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 

der Benutzer die Unterkunft bezieht. 
  
(2)  Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt durch 

schriftliche Verfügung der Gemeinde Oberried. Soweit die Be-
nutzung der Unterkunft über den in der Verfügung angegebe-
nen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Benutzungs-
verhältnis mit der Räumung der Wohnung. 

  
§ 4 Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht 
(1)  Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den ein-

gewiesenen Personen und nur zu Wohnzwecken benutzt werden. 
  
(2)  Die Benutzer der Unterkunft sind verplichtet, die ihnen zuge-

wiesenen Räume samt dem überlassenen Zubehör pleglich zu 
behandeln, im Rahmen der durch ihre bestimmungsgemäße 
Verwendung bedingten Abnutzung instand zu halten und nach 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses in dem Zustand wie-
der herauszugeben, in dem sie bei Beginn übernommen wor-
den sind. Zu diesem Zweck ist ein Übernahmeprotokoll aufzu-
nehmen und vom Eingewiesenen zu unterschreiben. 

  
(3)  Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem 

überlassenen Zubehör dürfen nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung der Gemeinde vorgenommen werden. Die Benutzer sind 
im Übrigen verplichtet, die Gemeinde  Oberried unverzüglich 
von Schäden am Äußeren oder Inneren der Räume in der zuge-
wiesenen Unterkunft zu unterrichten. 

  
(4)  Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen Zustimmung der 

Gemeinde Oberried, wenn er 
  in der Unterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen Dritten 

auf-nehmen will, es sei denn, es handelt sich um eine unentgelt-
liche Aufnahme von kurzer, angemessener Dauer (Besuch); die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken nutzen will; ein Schild (ausgenommen übliche Namenschilder), eine Auf-
schrift oder einen Gegenstand in gemeinschaftlichen Räumen, 
in oder an der Unterkunft oder auf dem Grundstück der Unter-
kunft anbringen oder aufstellen will;

 ein Tier in der Unterkunft halten will; in der Unterkunft oder auf dem Grundstück außerhalb vorge-
sehener Park-, Einstell- oder Abstellplätze ein Kraftfahrzeug ab-
stellen will; Um-, An- und Einbauten sowie Installationen oder andere Ver-
änderungen in der Unterkunft vornehmen wollen.

  
 (5)  Die Zustimmung wird grundsätzlich nur dann erteilt, wenn der 

Benutzer eine Erklärung abgibt, dass er die Haftung für alle 
Schäden, die durch die besonderen Nutzungen nach Abs. 3 und 
4 verursacht werden können, ohne Rücksicht auf eigenes Ver-
schulden, übernimmt und die Gemeinde Oberried insofern von 
Schadensersatzansprüchen Dritter freistellt. 

  
 (6)  Die Zustimmung kann befristet und mit Aulagen versehen er-

teilt werden. Insbesondere sind die Zweckbestimmung der Un-
terkunft, die Interessen der Haus- und Wohngemeinschaft so-
wie die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
zu beachten. 

  
 (7)  Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn Aulagen oder 

sonstige Nebenbestimmungen nicht eingehalten, Hausbe-
wohner oder Nachbarn belästigt oder die Unterkunft bzw. das 
Grundstück beeinträchtigt werden. 

  
 (8)  Bei von den Benutzern ohne Zustimmung der Gemeinde vorge-

nommenen baulichen oder sonstigen Veränderungen kann die 
Gemeinde Oberried diese auf Kosten des verantwortlichen Be-
nutzers beseitigen und den früheren Zustand wieder herstellen 
lassen (Ersatzvornahme). 

  
 (9)  Die Gemeinde Oberried kann darüber hinaus die erforderlichen 

Maßnahmen ergreifen, um den Anstaltszweck zu erreichen. 
  
(10)  Die Beauftragten der Gemeinde sind berechtigt, die Unterkünf-

te in angemessenen Abständen und nach rechtzeitiger Ankün-
digung werktags in der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr zu betreten. 
Sie haben sich dabei gegenüber dem Benutzer auf dessen 
Verlangen auszuweisen. Bei Gefahr im Verzug kann die Unter-
kunft ohne Ankündigung jederzeit betreten werden. Zu diesem 
Zweck wird die Gemeinde Oberried einen Wohnungsschlüssel 
zurückbehalten. 

  
§ 5 Instandhaltung der Unterkünfte 
(1)  Die Benutzer verplichten sich, für eine ordnungsgemäße Rei-

nigung, ausreichende Lüftung und Heizung der überlassenen 
Unterkunft zu sorgen. 

  
(2)  Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder wird 

eine Vorkehrung zum Schutze dieser oder des Grundstücks ge-
gen eine nicht vorhersehbare Gefahr erforderlich, so haben die 
Benutzer dies der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. 

  
(3)  Der Benutzer haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verlet-

zung der ihm obliegenden Sorgfalts- und Anzeigeplicht entste-
hen, besonders wenn technische Anlagen und andere Einrich-
tungen unsachgemäß behandelt, die überlassene Unterkunft 
nur unzureichend belüftet, geheizt oder gegen Frost geschützt 
wird. Insoweit haftet der Benutzer auch für das Verschulden von 
Haushaltsangehörigen und Dritten, die sich mit seinem Willen 
in der Unterkunft aufhalten. Schäden und Verunreinigungen, 
für die der Benutzer haftet, kann die Gemeinde auf Kosten des 
verantwortlichen Benutzers beseitigen lassen. 

  
(4)  Die Gemeinde Oberried wird die in § 1 genannten Unterkünf-

te und Hausgrundstücke in einem ordnungsgemäßen Zustand 
erhalten. Der Benutzer ist nicht berechtigt, auftretende Mängel 
auf Kosten der Gemeinde beseitigen zu lassen. 

  
§ 6 Räum- und Streuplicht 
Dem Benutzer obliegt die Räum- und Streuplicht nach der örtlichen 
Satzung über die Verplichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, 
Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streuplichtsatzung). 
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§ 7 Hausordnungen 
(1)  Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur ge-

genseitigen Rücksichtnahme verplichtet. 
  
(2)  Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der einzelnen Unterkunft 

kann die Verwaltung besondere Hausordnungen, in denen ins-
besondere die Reinigung der Gemeinschaftsanlagen und -räu-
me bestimmt werden, erlassen. 

  
§ 8 Rückgabe der Unterkunft 
(1)  Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat der Benutzer 

die Unterkunft vollständig geräumt und sauber zurückzugeben. 
Alle Schlüssel, auch die vom Benutzer selbst nachgemachten, 
sind der Gemeinde Oberried bzw. dem Beauftragten zu über-
geben. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Gemeinde 
Oberried oder einem Benutzungsnachfolger aus der Nichtbefol-
gung dieser Plicht entstehen. 

  
(2)  Einrichtungen, mit denen der Benutzer die Unterkunft versehen 

hat, darf er wegnehmen, muss dann aber den ursprünglichen 
Zustand wieder herstellen. Die Gemeinde Oberried kann die 
Ausübung des Wegnahmerechts durch Zahlung einer angemes-
senen Entschädigung abwenden, es sei denn, dass der Benutzer 
ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat. 

  
§ 9 Haftung und Haftungsausschluss 
(1)  Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in die-

ser Satzung für die von ihnen verursachten Schäden. 
  
(2)  Die Haftung der Gemeinde, ihrer Organe und ihrer Bediensteten 

gegenüber den Benutzern und Besuchern wird auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schaden, die sich die Be-
nutzer einer Unterkunft bzw. deren Besucher, selbst gegenseitig 
zufügen, übernimmt die Gemeinde Oberried keine Haftung. 

  
§ 10 Personenmehrheit als Benutzer 
(1)  Erklärungen, deren Wirkung eine Personenmehrheit berühren, 

müssen von oder gegenüber allen Benutzern abgegeben wer-
den. 

  
(2)  Jeder Benutzer muss Tatsachen in der Person oder in dem Ver-

halten eines Haushaltsangehörigen oder eines Dritte, der sich 
mit seinem Willen in der Unterkunft aufhält, die das Benut-
zungsverhältnis berühren oder einen Ersatzanspruch begrün-
den, für und gegen sich gelten lassen. 

  
§ 11 Verwaltungszwang 
 Räumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn 

eine bestandskräftige oder vorläuig vollstreckbare Umset-
zungsverfügung vorliegt, so kann die Umsetzung durch unmit-
telbaren Zwang nach Maßgabe des § 27 Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetzes vollzogen werden. Dasselbe gilt für die 
Räumung der Unterkunft nach Beendigung des Benutzungsver-
hältnisses durch schriftliche Verfügung (§ 3 Abs. 2 Satz 1). 

  
III Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- 
und Flüchtlingsunterkünfte 
  
§ 12 Gebührenplicht und Gebührenschuldner 
(1)  Für die Benutzung der in der Obdachlosen- und Flüchtlingsun-

terkünften in Anspruch genommenen Räume werden Gebüh-
ren erhoben. 

  
(2)  Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Un-

terkünften untergebracht sind. Personen, die eine Unterkunft 
gemeinsam benutzen, sind Gesamtschuldner. 

  
§ 13 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 
(1)  Bemessungsgrundlage für die Höhe der Gebühr ist der überlas-

sene Wohnplatz. 
  
(2)  Die Gebühr einschließlich der Betriebskosten beträgt 280,00 € 

pro Wohnplatz und Kalendermonat. 
  

(3)  Bei der Errechnung der Gebühr nach Absatz 2 nach Kalender-
tagen, wird für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen 
Gebühr zugrunde gelegt. 

  
§ 14 Entstehung der Gebührenschuld, Beginn und Ende der Ge-
bührenplicht 
(1)  Die Gebührenplicht beginnt mit dem Einzug in die Unterkunft 

und endet mit dem Tag der Räumung. 
  
(2)  Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit 

dem Beginn des Kalendermonats. Beginnt die Gebührenplicht 
im Laufe des Kalendermonats, so entsteht die Gebührenschuld 
für den Rest dieses Kalendermonats mit dem Beginn der Ge-
bührenplicht. 

  
§ 15 Festsetzung und Fälligkeit 
(1)  Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festge-

setzt. Sie wird zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheids zur Zahlung fällig. 

  
(2)  Beginnt oder endet die Gebührenplicht im Laufe eines Kalen-

dermonats, wird die Benutzungsgebühr nach den angefange-
nen Kalendertagen festgesetzt. Für die Fälligkeit gilt Abs. 1 Satz 
2. 

  
(3)  Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbin-

det den Benutzer nicht von der Verplichtung, die Gebühren 
entsprechend Abs. 1 und 2 vollständig zu entrichten. 

  
 IV Schlussbestimmungen 
  
§ 16 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öfentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. 
  
V Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Form-
vorschriften nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 
  
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden Württemberg (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich  innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öfentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung dieser Satzung verletzt worden sind. 
  
Oberried, den 04.04.2016 
Klaus Vosberg 
Bürgermeister 
 

 

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
– Fachbereich Veterinärwesen- informiert alle 
Hundehalter zur Fuchsräude 
Aufgrund aktuell angezeigter Vorkommnisse weisen wir darauf hin, 
dass in mehreren Gemeinden vermehrt Füchse aufgefunden, bzw. 
auch in Wohngebieten angetrofen wurden, welche mit der Fuchs-
räude iniziert waren.  

Die Fuchsräude ist eine Hautkrankheit, die durch Grabmilben ver-
ursacht werden kann und bei Wildtieren meist tödlich endet. Sie ist 
eine hoch ansteckende Krankheit und kann insbesondere auf Hunde 
durch Körperkontakt oder Kontakt zu Fuchsexkrementen übertra-
gen werden. Eine Infektion zeigt sich durch Symptome wie Haaraus-
fall, hochgradigen Juckreiz, vermehrte Schuppenbildung anfangs 
an den Ohrrändern, dem Augenbogen und am Nasenrücken. Auch 
Ellbogen, Sprunggelenk, Unterbauch und Schenkelinnenseiten sind 
häuig betrofen.  
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Um eine mögliche Infektion Ihres Hundes zu vermeiden, bitten wir 
Sie diese Information auch beim Spaziergang zu beachten und Ihren 
Hund möglichst anzuleinen. Sollten die oben beschriebenen Sym-
ptome bei Ihrem Hund auftreten, sollte unverzüglich einen Tierarzt 
aufsuchen, da die Krankheit im Anfangsstadium gut therapierbar ist. 
  
Für Rückfragen steht Ihnen das Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald, Fachbereich Veterinärwesen, unter der Nummer 0761 2187-
3916 gerne zur Verfügung. 
 
 

Freitag, 15.04.2016 
 Die Jugendfeuerwehr bewirtet mit Kafee, Kuchen und Geträn-

ken. Erlös für gemeinnützige Zwecke der freiw. Feuerwehr. Beratungsangebot der Bürgergemeinschaft Oberried 15.00-
16.00 Uhr, bitte nur mit vorheriger Anmeldung bis zum voran-
gegangenen Donnerstagabend unter  vorstand@buergerge-
meinschaft-oberried.de oder unter 07661 912168 Tauschbücherei geöfnet nur freitags 15.00-18.00 Uhr

  
  

LandFrauenverein Oberried 
Die Chorproben für unser Chorkonzert inden am Donnerstag, 
den 14.04.2016 um 20.00 Uhr und Freitag, 15.04.2016 um 19.00 
Uhr in der Ratsstube statt. 
  
Konzert der Landfrauenchöre  
Am Sonntag, 17.04.2016 indet um 14 Uhr in der Goldberghalle 
das Konzert der Landfrauenchöre Oberried, Stegen/Kirchzarten, 
St. Märgen, St. Peter und Köndringen statt. 
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. 
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. 
Eintritt frei! 
  
Die Landfrauengymnastik fällt am Dienstag, 19.04.2016 aus. 
  
Bildvortrag: „Zeugnisse der Seidenstraße & des Fan-Gebirges 
- Die Milchstraße vor Augen“  am Freitag, 22.04.2016 um 20 
Uhr in der Ratsstube, Klosterschiire 
In seinem Vortrag lässt Christoph Schätzle sie Teilhaben an seinen 
Eindrücken und Erlebnissen in Zentralasien in Uzbekistan und Ta-
dschikistan. 
Dazu lädt der Landfrauenverein Oberried alle Interessierten herz-
lich ein. 

 
 

Kräuterdorf Oberried e.V. 
Einladung 
Der Verein lädt seine Mitglieder am 23. April 2016 ein zu einer 
Kräuter- und Weinführung in Achkarren  
Motto dieser Führung ist ,,Den Kaiserstuhl mit allen Facetten erle-
ben“. Die Teilnehmer/innen erfahren Interessantes über die Ent-
stehung und Entwicklung der Vulkanlandschaft, die speziische 
Tier- und Planzenwelt, die Rebwirfschaft und genießen Kräuter und 
Wein. Die Führung beginnt um 14 Uhr am Friedhof in Achkarren. 

Programm:  
* Abholung und Begrüßung durch Christine Fichter 
* Begrüßungsumtrunk und Einführung 
* Traktorfahrt und kleine Wanderung rund um Achkarren 

* drei Stationen mit Kostproben von Wein und kleinen ,,Schnaigerle“ 
* kleiner ,,Arbeitseinsatz“ in den Reben 
*  Abschluss in der Straußenwirtschaft Michel, bekannt für ihren  

leckeren Flammenkuchen 
  
Anmeldung bitte bis spätestens 21.04.  bei Martha Riesterer per Te-
lefon 07661 9899471 oder per E-Mail kraeuter-in-oberried@web.de. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Trefpunkt ist am 
23.04.2016 um 13 Uhr vor der Michaelschule zur Bildung von Fahrge-
meinschaften. Für die Wanderung und den Besuch der Weinberge ist 
gutes Schuhwerk erforderlich. Die Kosten pro Person für das gesam-
te Programm - ausgenommen die Kosten für Speisen und Getränke 
in der Straußenwirtschaft - betragen für Nichtmitglieder 20,- €. 
  
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Vorstandes! 
gez. Martha Riesterer 
 
 
 

Sportfreunde Oberriede.V.
Sa., 16.04.16 
10.00 Uhr: SF Oberried D Junioren I - SV Walddkirch
11.15 Uhr: SF Oberried D Junioren II - FC Bötzingen
12.30 Uhr: SF Oberried D Junioren III - SF Eintr. Freiburg IV
14.15 Uhr: SG Oberried Damen - SG Au-Wittnau II

So., 17.04.16 
12.30 Uhr: SF Oberried II - SV Munzingen II
15.00 Uhr: SF Oberried I - SV Munzingen I

Mi., 20.04.16 
19.00 Uhr: Spvgg Untermünstertal I - SF Oberried I
 
 

Nordic-Walking-Lauftref der Sportfreunde 
Oberried e.V. 
Fit in den Frühling! Mit Spaß in der Natur bewegen! 
Jeden Montag um 9.00 Uhr und Donnerstag um 18.00 Uhr indet un-
ser Lauftref statt. 
Für Alt und Jung und auch Sport-Neueinsteiger sehr geeignet. Stö-
cke können ausgeliehen werden: 
Infos: Andrea Eckerlin, Tel. 07661 7751 und Monika Laule, Tel. 07661 
5614. Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen zum Rein-
schnuppern. 
 
 

Termine der Tourist-Info Dreisamtal 
Samstag, 16. April 
16-17:30 Uhr:Bogenschießen für Erwachsene  -  
Keine Vorkenntnisse nötig! 
Ort: Kirchzarten, Höllentalstraße 25, Gasthaus Zum Wilden Mann 
Anmeldung erforderlich: per SMS an Kairos: 0160 91720649 
  
Sonntag, 17. April: 
11 Uhr: Christoph Bednarik von stART, Freiburg berichtet von seiner 
Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingskindern
Ort: Friedrich-Husemann-Klinik, Raphael-Saal, Kosten: Eintritt frei – 
Spenden erbeten. 
Veranstalter: Kulturkreis Dreisamtal e.V. 
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Freitag, 22. April 
15 - 18 Uhr: Kräuterkurs – Kraftvolle Kräuter-Smoothies 
Ort: Trefpunkt: Kirchplatz in Stegen/Eschbach (Haltestelle: Eschbach 
Kirche, SBG-Linie 7216), Kosten: 25 Euro pro Person inkl. Lebensmittel 
& Skript 
Veranstalter: Astrid Fiebich, Tel. 9888322 oder unter 
www.heilplanzenkurse.de 
  
  
Regelmäßige Termine 
Montags:  
8:30-9:45 Uhr: XCO Walking&Gym
Ort: Kirchzarten-Zarten, ALTE SÄGE. Anmeldung und Infos: 
Ann Rischke, Tel. 0151 14943070 oder E-Mail: it@ann-rischke.de 
Weitere Infos: www.ann-rischke.de Kosten: 10 €  
  
15 – ca.16:30 Uhr:Wanderung zu den Wetterbuchen  
am Schauinsland - 
Die Wetterbuchen . . . ein landschaftstypisches Wahrzeichen, nach 
Osten gebeugt, wilde, knorrige und zerzauste Äste erzählen Ge-
schichten von unzähligen Stürmen und Wettern am Schauinsland. 
Trefpunkt: Haus Silberdistel, Hofsgrund, Dorfstraße 11 
Anmeldung und Infos: bis spätestens Vorabend: 
Ursel Lorenz: Tel. 07602 512. www. natourpur-schauinsland.de 
Preis: auf Anfrage (auch für Gruppen) Kinder bis 12 J. frei. 
Weitere Termine und Touren sind gerne möglich. 
  
Dienstags: 
10-10:40:Wichteltref Für alle Kinder unter drei – 
und DU bist auch dabei! 
Es werden Kinderlieder gesungen, Kniereiterspiele gemacht und Bü-
cher angeschaut. Für alle Mamis, die ihren kleinen Zwergen musika-
lische Unterhaltung bieten möchten. Eileen Heizmann freut sich auf 
singlustige Mamis und viele neue Babyfreundschaften... 
Ort: Altes Rathaus- Burger Platz, Höllentalstraße 56. 
Weitere Infos: Eileen Heizmann, Tel. 07661 9361150. 
  
13:30-16:30 Uhr: Lama Trekking Begleitet von unseren Lamas wan-
dern wir über unseren Hofberg und genießen zwischendurch, außer 
dem herrlichen Panoramablick ins Dreisamtal, eine kleine Stärkung 
vom Hof. 
Kosten: 15 € pro Pers., 50 € pro Familie (4-5 Pers.), 
Trefpunkt: Ruhbauernhof, Kirchzarten, Dietenbach 9, 
Anmeldung: Familie Maier, Tel. 07661 61920, 
per Mail: mm.maier@t-online.de 
  
17 Uhr: Reiten für Kinder Kinder, wollt ihr ausprobieren, wie sich das 
anfühlt, auf einem Pferd zu sitzen und zu reiten? Wir freuen uns auf 
euch! Für Kinder ab 3 Jahren. 
Ort:  Erlenhof, Erlenhofstraße 52 (Himmelreich) 
Anmeldung ist nicht erforderlich!  
Weitere Infos: Familie Zipfel, Tel. 07661 48 28 oder 0160 95951284 
  
Mittwochs: 
14-16 Uhr:  Ponyreiten auf der Fancy-Farm
Gemeinsames Plegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um 
die Weiden und Bäche der Fancy-Farm.
Ort: Fancy-Farm, Schütterleshof, Am Pfeiferberg 4. Bei Fragen: Ute 
Harre, Tel. 0171 4479607 oder E-Mail: uteharre@gmx.de Kosten: 13 €. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich 
  
Donnerstags: 
ca. 16:30-18 Uhr (variabel!): Sonnenuntergangs-Tour  
am Schauinsland 
Wir laufen dem Sonnenuntergang entgegen und haben eine herrli-
che Aussicht zum Rheintal und den Vogesen. refpunkt: Haus Silber-
distel, Hofsgrund, Dorfstraße 11, Anmeldung und Infos: bis spätestens 
Vorabend: Ursel Lorenz: Tel. 07602 512. www. natourpur-schauins-
land.de. Preis: auf Anfrage (auch für Gruppen) Kinder bis 12 J. frei. 
Weitere Termine und Wanderungen sind gerne möglich. 
  
17 Uhr: Reiten für Kinder Kinder, wollt ihr ausprobieren, wie sich das 
anfühlt, auf einem Pferd zu sitzen und zu reiten? Wir freuen uns auf 
euch! Für Kinder ab 3 Jahren. 

Ort:  Erlenhof, Erlenhofstraße 52 (Himmelreich) 
Anmeldung ist nicht erforderlich!  
Weitere Infos: Familie Zipfel, Tel. 07661 4828 oder 0160 95951284 

17:30-18:45 Uhr: XCO Walking&Gym
Ort: Stegen-Wittental, Bushaltestelle FALKEN. Anmeldung und Infos: 
Ann Rischke, Tel. 0151 14943070 oder E-Mail: it@ann-rischke.de Wei-
tere Infos: www.ann-rischke.de Kosten: 10 €  
  
20:30  Uhr:Skatabend Der Skat-Club ‚Herz Dame Dreisamtal‘ spielt 
jeden Donnerstag (bei Feiertagen am Mittwoch). 
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. 
Ort: Gasthaus ‚Alte Post‘, Bahnhofstraße 38, 
Weitere Infos: Fritz Thiesen, Tel. 07661 4724 
  
Freitags: 
Witterungsabhängig! 
14:30-ca. 18 Uhr: Segway Tour Dreisamtal
Nach kurzer Einweisung geht’s los in Richtung Himmelreich und 
Burgruine Wiesneck, weiter durch Burg am Wald, Burg-Höfen nach 
Kirchzarten Ortsmitte (Pause), weiter nach Dietenbach, Geroldstal, 
Weilersbach und dann hoch zum Giersberg (Pause mit Einkehr), 
zurück rollen wir über Burg-Höfen zur Rainhofscheune. Mindestteil-
nehmerzahl: 3 Personen. 
Trefpunkt: Rainhofscheune, Höllentalstraße 96, 
Anmeldung: bis Mittwoch, 12 Uhr: Segway Point Freiburg, 
Tel. 0761 15648135, www.gr-oove.de, Kosten: 89 € pro Person 
(Kartenvorverkauf in der Tourist-Info) 
  
16-18 Uhr:  Ponyreiten auf der Fancy-Farm
Gemeinsames Plegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um 
die Weiden und Bäche der Fancy-Farm.
Ort: Fancy-Farm, Schütterleshof, Am Pfeiferberg 4. 
Bei Fragen: Ute Harre, Tel. 0171 4479607 oder 
E-Mail: uteharre@gmx.de Kosten:  13 €.  
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich 
  
Samstags: 
9:30-10:45 Uhr: XCO Walking&Gym
Ort: Stegen, Wanderparkplatz. 
Anmeldung und Infos: Ann Rischke, Tel. 0151 14943070 oder 
E-Mail: it@ann-rischke.de Weitere Infos: www.ann-rischke.de 
Kosten:  10 €  
  
10-12 Uhr:  Ponyreiten auf der Fancy-Farm
Gemeinsames Plegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um 
die Weiden und Bäche der Fancy-Farm.
Ort: Fancy-Farm, Schütterleshof, Am Pfeiferberg 4. Bei Fragen: 
Ute Harre, Tel. 0171 4479607 oder E-Mail: uteharre@gmx.de Kosten: 
13 €.   Eine Anmeldung ist nicht erforderlich 
  
Täglich: 
Kutschfahrt im Dreisamtal:. 
Familie Ketterer, Tel. 07661/ 61 541 

Bauernhofmuseen: 
Heimatstüble, Ortsverwaltung Zastler, Talstraße 27   
Kleines, schnuckliges‚ Stüble mit liebevoll platzierten 
alten Sehenswürdigkeiten. 
Öfnungszeiten: Montags von 17 bis 19 Uhr 
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: 
Frau Schöneberger: Tel. 07661 989077 oder 
Herr Schreiner: Tel. 07661 5038 (montags 17-19 Uhr) 
  
Gassenbauerhofmühle in Oberried-Zastler, 
Bürgerverein Zastler e. V. 
Führungen durch die historische Getreidemühle 
aus dem 18. Jahrhundert 
Besichtigungstermine können gerne telefonisch vereinbart werden: 
Tel. 07661 989230 (Theo Hirschbihl) oder Tel. 07661 2442 (Karl Kapp) 
Führungen: 17-19 Uhr: Freitag, 6. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 5. August, 2. 
September, 7. Oktober, 28. Oktober 
Pingstmontag, 16. Mai ab 11 Uhr: MAI-HOCK an der Mühle 
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Hansmeyerhof mit dem Alemanne-Stüble 
in Buchenbach-Wagensteig. 
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: Fa-
milie Schmidt , Tel. 07661 99298. Weitere Informationen erhalten Sie 
auch im Internet unter www.hansmeyerhof.de 
  
,,Durch die Blume“ – Konzert des Akkordeon-Club Kirchzarten 
Samstag, 23. April, 20 Uhr, Kirchzarten Kurhaus 
KARTENVORVERKAUF IN DER TOURIST-INFO 
  
Konzert im Kloster: Telemann Solos e sonates avec basse chifrée 
Sonntag, 24. April, 20 Uhr, Oberried Kirche Mariae Krönung 
KARTENVORVERKAUF IN DER TOURIST-INFO 
  
Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Dreisamtal 
inden Sie im Online-Veranstaltungskalender auf 
www.dreisamtal.de, im ‚iPunkt Dreisamtal’ oder bei der Tourist 
Info, Tel. 07661 907980 
  
Die Tourist-Info ist von Montag bis Freitag 
von 9.30 bis 13 Uhr geöfnet 
An Sonn- und Feiertagen ist die Tourist-Info geschlossen 
Öfnungszeiten ab dem 13. Mai: Montag bis Freitag 
von 9:30-17 Uhr, samstags 10-12 Uhr 

 
Wir bilden uns weiter – am Dienstag, den 26. April ist die Tourist-
Info geschlossen 
 
 

Jugendmusikschule Dreisamtal 
Konzert in der Kirche Maria Krönung in Oberried 

Dienstag, 19.04.2016, 19.00 Uhr 

Preisgekrönte junge Musiker spielen in Oberried - Mit hervorragen-
den ersten und zweiten Preisen kamen die Schülerinnen und Schü-
ler der Jugendmusikschule Dreisamtal vom „Landeswettbewerb 
Jugend musiziert“ in Böblingen und Herrenberg zurück. So auch 
Jonathan Bossert aus Oberried (Trompetenklasse Stock). Er erzielte 
mit seinem Duo Klavierpartner Gjegji Noel Bejko in der Altersgruppe 
4 einen zweiten Platz mit 21 Punkten. 
Bei diesem von der Sparkasse Hochschwarzwald gesponsortem 
Konzert werden weitere junge Künstler zusammen mit anderen 
Preisträgern in der klangvollen Akustik der Kirche Beiträge aus dem 
Wettbewerbsprogrammen erklingen lassen. 
  
 

DER WALDKINDERGARTEN OBERRIED  
HAT SEINEN BETRIEB AM 4. APRIL 2016  
AUFGENOMMEN! 

Bild: Waldkindergarten

WIR HABEN NOCH FREIE PLÄTZE! 
Der Waldkindergarten Dreisamtal e.V. ist Träger zweier bewährter 
Standorte in Kirchzarten und Buchenbach. Die stetig steigende Nach-
frage von Familien aus dem Dreisamtal und Umgebung hat uns ver-
anlasst, einen dritten Standort in Oberried-Weilersbach zu gründen. 
Hierfür suchen wir weiterhin Familien, die daran interessiert sind, ihre 
Kinder in der freien Natur spielen und aufwachsen zu sehen. 
Die Mühle des Hanisenhofes, Weilersbachstraße 1 in Oberried-Wei-
lersbach, dient uns dabei als Schutzhütte. Von dort aus suchen wir 
mit den Kindern Plätze im angrenzenden Wald auf. 
Für Rückfragen, Hospitationstermine und weitere Informationen: 
info@waldkindergarten-dreisamtal.com, Frau Tanja Treubel, 
tanjatreubel@web.de,  Mobil: 0151 401 441 55 

 

MundArt Festival von 22. bis 24. April in der 
Rainhof Scheune in Kirchzarten
Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm. Sie können den 
alemannischen Dialekt hautnah erleben und gleichzeitig regionale 
Spezialitäten direkt vom Erzeuger genießen. Freitag, 22. April, 19 
Uhr, Lux-Theater mit der Comedy Delux, Improvisationskünstler, 
nach dem Motto  „Die Wäldermacher“.  Samstag, 23. April, 19 Uhr, 
„Zwischen Himmelreich und Höllental“ Martin Wangler mit Kabarett 
und Musik.  Sonntag, 24. April, 11 Uhr, „Fedreliicht“ Matinée mit Uli 
Führe und Markus Manfred Jung, Lieder und Texte um Grundthemen 
des Menschseins, Liebe, Tod, Freude, Verbundenheit mit der Natur, 
mit der Sprache, mit der Heimat. Im Anschluss Blütenbrunch mit der 
Kräutermanufaktur. Eintritt pro Veranstaltung: 16 € inkl. regionale 
SpezialitätenKartenreservierung: Buchladen in der Rainhof Scheune, 
Tel. 07661 9880921, kontakt@schwarz-wald-gut.de 
 

Diakonisches Werk Breisgau-Hochswarzwald 
Ab dem 21. April 2016 ist donnerstags von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
das Café Säge in der Alten Säge in Zarten wieder für Sie geöfnet 
(außer an Feriertagen oder in den Schulferien). 
Die Schüler des „Sozialen Lernens“ bewirten Sie mit selbstgemach-
ten Kuchen und Gebäck, Kafee und kalte Getränke. Ein abwechs-
lungsreiches Rahmenprogramm mit Spielemöglichkeiten, musikali-
scher Unterhaltung und mehr rundet den Nachmittag ab. 
 

Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald 
Kess erziehen - ein Elterntraining für Eltern, Mütter und Väter 
Dienstag: 19.04., 26.04., 03.05., 10.05. und 31.05.2016 - 
Abendgruppe (19.30 – 21.30 Uhr) 
Kursleitung: Maria Holtmann 
Kosten: 50 € für Einzelne, 80 € für Paare, 7,50 € Elternhandbuch 
Ort: Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder u. Jugendli-
che, Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald, Alois-Eckert-Straße 
6, 79111 Freiburg 
Anmeldung: Tel.: 0761 8965461, E-Mail: eb-fr@caritas-bh.de 
Nähere Informationen: www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de 
 

Netzwerk für Gutes im Dreisamtal 
„Krankheit und Plege – Wann zahlt der Fiskus mit?“ 
Vortrag am Donnerstag, 21. April 2016, 18.00 Uhr in der Talvog-
tei, Talvogteistr. 12, Kirchzarten. Referent: Dr. Oliver Geißler, Richter 
am Finanzgericht Baden-Württemberg Krankheit und Plege ist eine 
große Herausforderung für den Betrofenen, aber auch für die Fami-
lie. Neben den vielen Problemen, die zu bewältigen sind, ist die Fra-
ge der Finanzierung von Plege- und Krankheitskosten ebenso ein 
wichtiges, nicht zu vernachlässigendes Thema. 
Der Eintritt ist auf Spendenbasis. 
Nähere Informationen erhalten Sie über die Beratungsstelle für älte-
re Menschen und Angehörige im Dreisamtal, Tel. 07661 391114 
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Schwarzwaldverein Ortsgruppe Dreisamtal-
Kirchzarten 
Sonntag, 17.04.2016: „Ein anderer Blick ins Dreisamtal“ 
Von Kirchzarten über Stegen - Dobelmatte - Geisterplatz - Schlan-
genkapelle - Attental - Wittental - Stegen. Rucksackvesper 
mit Einkehr 
Trefpunkt: 9:40 Uhr, Bahnhof Kirchzarten (mit Regiokarte)
 
 

Evang. Heiliggeistgemeinde Kirchzarten mit 
Oberried 
Gottesdienst 
Samstag, 16.04.16 
15.30 Uhr Gottesdienst (Präd. I. Holtz) in der Johanneskapelle beim 
Oskar-Saier-Haus 
  
Sonntag, 17.04.16 
Evang. Gemeindezentrum Kirchzarten, Schauinslandstr. 8 
10.00 Uhr Gesprächsgottesdienst der Konirmanden (Pfr. Boldt), 
Kindergottesdienst 
  
Anmeldung zur Konirmation 2017 
Infoabend mit Anmel dung zur Konirmation ist am Donnerstag, 28. 
April um 19.30 Uhr im Gemeindesaal des Ev. Gemeinde zentrums in 
Kirchzarten. Anmelden können sich alle Jugendliche, die bis zum 
Sommer 2017 vierzehn Jahre alt wer den. Die Taufe ist nicht Voraus-
setzung, sie kann gegen oder am Ende der Kon irmandenzeit gefei-
ert werden. Bitte bringen Sie, sofern vor handen, die Taufurkunde 
mit. 
 

Weitere Veranstaltungen 
Sonntag, 17.04.16 
19.30 Uhr  ökumen. Taizegebet in der kath. Kirche St. Gallus 
  
Mittwoch, 20.04.16, Evang. Gemeindezentrum Kirchzarten 
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
  
Musikalische Gruppen  (nicht in den Schulferien) 
Gospelchor:  montags, 18.00-19.30 Uhr im Ökumen. Zentrum, 
Stegen 
Kammerorchester: mittwochs um 20 Uhr im Ev. Gemeindezentrum 
Kirchzarten.
Infos Evang. Pfarramt, Tel. 07661/62010 
Kantorei:  freitags um 19.30 Uhr im Ev. Gemeindezentrum Kirchzar-
ten.
Infos Evang. Pfarramt, Tel. 07661/62010 
  
Blaues Kreuz
freitags, 19.30 Uhr: Gesprächsgruppe für Suchtabhängige und de-
ren Angehörige im Clubraum des Ev. Gemeindezentrums, Kontakt: 
Michael Schreier, Tel. 07660 2127588, www.blaues-kreuz.de/freiburg 
  
Evang. Gemeindezentrum Kirchzarten 
Sonntag, 17. April 2016, 19.00 Uhr FRÜHJAHRS-KONZERT 
Chöre aus der „Schöpfung“ und den„Jahreszeiten“ von J. Haydn-
und dem Gloria G-Dur von J. Chr. BachAuszüge aus der Messe D-
Dur von A. DvorákSinfonie g-Moll von J. Chr. BachSpielmusik zum 
„Sommernachtstraum“von H. Purcell Kantorei und erweit. Kammer-
orchester derEvang. Kirchengemeinde Kirchzarten-Stegen Leitung: 
Annette Fabriz und Gareth ReaksEintritt frei, Spenden erbeten.
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Sonnige 3-Zi.-Wohnung mit Balkon
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m², EBK, Bad mit 

Wanne, Garagenstellplatz, 550,– € + NK
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Private Kleinanzeigen
zu Sondertarifen!

KONTAKT

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Tel., Fax

E-Mail

JA, ich möchte eine Schwarz-Weiß- 
Anzeige in folgenden Ausgaben buchen:

1.

2.

3.

Erscheinungstermin:  KW

 Chifreanzeige *

ANZEIGENAUFTRAG

* Bei Chifreanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt. Die Zuschriften erhalten Sie per Post. Anzeigen und Chifregebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung ab-
gebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Bei der 3er-Schaltung kann der Auftrag vorzeitig storniert werden,  eine Rückerstattung ist jedoch nicht möglich. 
Eine Textänderung ist nicht möglich.  Anzeigen mit gewerblichem Charakter werden über unsere Preisliste für gewerbliche Anzeigen abgerechnet, der unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) zu Grunde liegen.

   Verlag und Anzeigen:   

Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach 

Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11, Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 

anzeigen@primo-stockach.de  |  www.primo-stockach.de

ANZEIGENTEXT

Headline (Überschrift/ Fettzeile)

Anzeigentext

ab  10  €

Klein aber 

Oho!

1 Ausgabe 
10,– € inkl. MwSt.  3 Ausgaben 

20,– € inkl. MwSt. 

20 mm hoch - 2-spaltig (90 mm breit)

30 mm hoch - 2-spaltig (90 mm breit)

GARTENHILFE GESUCHT!
Gut situierte Familie sucht Unterstützung rund 
ums Haus: Rasenmähen, Hecken schneiden und kleinere 

Hausmeistertätigkeiten, wie z. B. Malerarbeiten.

Tel. 0 77 71 / 00 00

Größe 

2

MUSTER
1 Ausgabe 
15,– € inkl. MwSt.  3 Ausgaben 

30,– € inkl. MwSt. 

Für alle familären und privaten Anlässse!
Stellengesuche • Wohnungssuche & -angebote • Geburtstag • Geburt 
Hochzeit • Nachhilfe gesucht • Verkäufe • zu verschenken • und noch vieles mehr 

Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen!





4 Anzeigen bezahlen

6 Anzeigen schalten

STARTEN SIE  
IN DEN FRÜHLING!

DIE KLEINEN FRÜHJAHRS- 
PREISE SIND DA!

Der Winter neigt sich langsam dem Ende zu 
und die ersten Frühlingsboten strecken ihre 
Köpfe aus der Erde. Nutzen Sie die kleinen 
Frühjahrspreise und bringen Sie Ihren ge-
schäftlichen Erfolg groß raus! 

Unsere Frühjahrsaktion gilt  
vom 29.2. – 24.4.2016 für die

Kalenderwochen  

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bitte nennen Sie uns bei Ihrer Bestellung den 
Aktionscode • P2016-02-01

Rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben!
Wir beraten Sie gerne unter  
Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

So ernten Sie satte Rabatte:

   Finden Sie interessante Kombinations- 
möglichkeiten mit Ihren Nachbar- 
ausgaben auf www.primo-stockach.de.

   Machen Sie mit einer Farbanzeige 
(Farbzuschlag) besonders stark auf sich 
aufmerksam. 

   Liefern Sie Ihre Druckdaten rechtzeitig, 
spätestens bis Freitag der Vorwoche.

   Erteilen Sie uns eine Abbuchungsge- 
nehmigung und Sie erhalten weitere 
2 % Skonto.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) 
und unsere aktuelle Preisliste Nr. 17 (Stand: Januar 2016). Alle bestehenden 
Rabattvereinbarungen mit unserem Verlag werden für diese Aktion außer Kraft 
gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben.

Buchen Sie schnell und proitieren Sie von unserer Aktion.

   Verlag und Anzeigen:  
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11, 
anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de



Kraftfahrer/in

gesucht
Führerscheinklasse CE

im Schichtbetrieb
auf einem Milchsammelwagen.

Daniel Saier Transporte
79254 Oberried

danielsaiertransporte@t-online.de
Tel.: 07661 4109


